


turm haben muss, vermutet
Herr Fontanive. Und dann war
da noch Herr L. mit seinen vie-
len kleinen Jobs, sechs Kindern
und 20.000 Euro Miesen, für
den der Berater eine Schulden-
reduktion auf sogar 20 % erzielt
hat. „Zwei Jahre hat er die ver-
einbarten Raten durchgehalten,
dann rief er mich plötzlich an
und gestand kleinlaut, dass er
seine Wohnung renoviert und
Möbel für eine fünfstellige Sum-
me angeschafft habe. Jetzt sollte
ich ihm wieder helfen. Aber ich
habe laut NEIN gesagt.“ 

Doch den meisten kann und
will er helfen. Die große Mehr-
heit seiner Schützlinge sind wie
Frau M. tapfer und willig, zah-
len ihre Raten zuverlässig und
pünktlich an den OV Stuttgart,
der sie dem Hilfeplan entspre-
chend an die Gläubiger weiter-
leitet. Das ist für alle eine siche-
re Sache. Besonders verzahnt ist
die Schuldnerberatung im OV
mit der Familienhilfe des Kin-

derschutzbundes. Dort ist u.a.
auch Uwe Bodmer ehrenamtlich
aktiv, die Armut begegnet den
Familienhelfern auf Schritt und
Tritt. Das beginnt oft bei den
Wohnungen, die klein und
schlecht möbliert sind, abge-
wohnt, traurig. Das geht weiter
bei den Kindern, die oft zu dick
und falsch ernährt sind, das
zeigt sich in den schulischen
Leistungen und auch darin, dass
es zu Hause oft zu Streit

kommt. „Chronische Geld-
knappheit heißt vor allem Isola-
tion, das ist Stress pur für jeden
in der Familie, ein wahrer Teu-
felskreis“, sagt Bodmer. In
Stuttgart wurden Ende 2006 ge-
nau 74.268 Kinder unter 15
Jahren gezählt, davon waren
14% offiziell arm. Das findet
Vorstandsfrau Ute Thon uner-
träglich. Manchen Kindern, die
regelmäßig zu ihnen kommen,
spendiert der OV deshalb die
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gekümmert. „Ihre 7.000 Euro
Schulden klangen nicht nach
viel“, sagt er, „aber wenn man
gar nichts hat, können auch
7.000 Euro erschlagen.“ Es hat
allerdings gedauert, bis sich
Frau M. ihm anvertrauen konn-
te. Das sei sehr schwer gewesen,
flüstert sie fast unhörbar, wegen
der alten Verletzungen und
auch wegen der Scham. 

Wieviel muss ein Schuldnerbera-
ter wissen, um helfen zu kön-
nen? Soviel wie nötig, so wenig
wie möglich, antwortet Herr
Fontanive, der ausschließlich Er-
wachsene berät, die für Kinder
verantwortlich sind, aber das ist
ja selbstverständlich für den
Kinderschutzbund. Eigentlich
muss er nur die Höhe der Schul-
den und die Namen der Gläubi-
ger ermitteln, um Ordnung zu
schaffen. Dazu gehört allerdings
oft auch, Briefe zu lesen, die aus
Angst vor dem Inhalt monate-
lang verschlossen blieben und
nun aus irgendwelchen Ecken
gekramt werden. Darin stecken
manchmal die schlechtesten
Nachrichten, noch ein Gläubiger
mehr, der Berg wächst. 

Als alles sortiert war, überlegte
Herr Fontanive zusammen mit
Frau M., wie viel sie monatlich
abzwacken kann für die Bezah-
lung der Schulden. Manchmal
sind das 20 Euro, in anderen
Fällen 50, irgendwas geht im-
mer. Frau M. schafft seit dem 
1.März 2006 jeden Monat sogar
80 Euro, wenn alles weiter gut
verläuft, ist sie im März 2009
schuldenfrei. Dafür hat sich der
Schuldnerberater schriftlich auf
den Weg zu den durchschnitt-
lich sechs oder sieben Gläubi-
gern gemacht, in der Regel Ver-
mieter, Energieversorger, Ban-
ken, Telefonanbieter, Geschäfte.
„Gerade Versandhäuser sind für
arme Leute ohne Bargeld in der
Tasche oft die einzige Chance,
überhaupt noch etwas kaufen
zu können“, sagt Herr Fontani-
ve. Dann müsse der nötige
Schulranzen eben auf Ratenzah-
lung angeschafft werden, das

hat er so manches Mal erlebt:
„Was sollen die Leute denn
auch sonst tun?“

Seine Aufgabe ist nicht die
Durchführung einer Privatinsol-
venz, sondern jeden einzelnen
Gläubigern zu einem freiwilli-
gen Verzicht zu bewegen. „Ein
Beispiel: Die Stadtwerke be-
kommen eigentlich 4.000 Euro
– ich biete ihnen 2000. Eine Re-
duktion von 100 % Schulden
auf sagen wir 50 oder noch we-
niger Prozent ist durchaus
machbar“, verrät Herr Fontani-
ve nun und man kann sich den-
ken, dass er gut pokern kann.
Die Briefe schreibt er auf dem
Briefkopf des Kinderschutzbun-
des, das hilft, den Gläubigern
darzulegen, dass hinter der Bitte
um Verzicht auch die Zukunft
der betroffenen Kinder steht. 

Berührt ihn die Geschichte von
Frau M.? Ja, sagt er, aber am
Anfang seiner ehrenamtlichen
Tätigkeit sei das noch viel
schlimmer gewesen. „Besonders
wenn jemand wie sie unver-
schuldet in Not geriet, habe ich
jedes Mal mitgelitten“, erinnert
er sich. Einmal hat er einem Va-
ter sogar 100 Euro geschenkt,
damit der seinen Kindern etwas
zu Weihnachten kaufen kann.
Herr Fontanive schüttelt noch
heute den Kopf über sich selbst:
„Aber der hat sich dann später
als richtiger Gauner entpuppt!“

Pappenheimer wären eben auch
unter den Ratsuchenden, sagt er
und berichtet von dem arbeitslo-
sen Ehepaar mit zwei Kindern
und 13.000 Euro Schulden, die
zunächst zum ersten Termin 45
Minuten zu spät gekommen sei-
en mit der Begründung, man ha-
be nicht aus dem Bett gefunden,
und die dann überhaupt nur eine
Monatsrate durchgehalten ha-
ben. Oder die geschiedene Mut-
ter mit vier Kindern und 5.000
Euro Schulden, die gleich zu gar
keinem der insgesamt drei ver-
einbarten Termine erschien,
wohl weil in Deutschland nie-
mand Angst vor dem Schulden-

„Das ist Stress pur 
FÜR JEDEN IN DER FAMILIE.”
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Für den außergerichtlichen Einigungsversuch schreibt die InsO vor,
dass eine sog. „geeignete Stelle“ oder ein Rechtsanwalt mitwirken
muss. Dafür kann man sich z. B. an eine Schuldnerberatungsstelle oder
an einen Anwalt wenden. Eine öffentliche Schuldnerberatungsstelle ist
kostenlos. Der Staat übernimmt die Anwaltskosten mit einem sog. Be-
ratungshilfeschein, der beantragt werden muss.
Schuldnerberatungsstellen haben jedoch oft Wartezeiten von ein bis
zwei Jahren!

In der ersten Phase wird zunächst die Anzahl der Gläubiger und die
Schuldenhöhe ermittelt. Die Gläubiger sind verpflichtet, ihre Forderun-
gen kostenlosen aufzulisten (Forderungsaufstellung) und auszuhändi-
gen. Danach muss geplant werden, wie die Schulden bereinigt werden
können (Schuldenbereinigungsplan). Diesem Plan müssen alle Gläubi-
ger zustimmen. Kommt keine Einigung zustande, stellt der Anwalt oder
die Beratungsstelle eine Bescheinigung aus, dass eine Einigung ernst-
haft versucht wurde. Diese muss bei Gericht eingereicht werden.
Danach wird beim zuständigen Insolvenzgericht der Antrag auf Eröff-
nung des Verbraucherinsolvenzverfahrens gestellt. Dazu müssen bun-
deseinheitliche Antragsformulare benutzt werden. Zwischen dem Eini-
gungsversuch und dem Eröffnungsantrag dürfen nicht mehr als sechs
Monate liegen.

In der zweiten Phase führt das Gericht noch einmal einen Einigungsver-
such durch. Dem muss jetzt nur die Mehrheit der Gläubiger zustimmen.
In bestimmten Fällen kann das Gericht die Zustimmung von Gläubigern
ersetzen oder bei mangelnder Aussicht auf Erfolg ganz auf den 
Einigungsversuch verzichten.

Eine Privatinsolvenz, auch Verbraucherinsolvenz genannt, 
gliedert sich nach der neuen Insolvenzordnung (InsO) von 1999 
in vier Phasen:
1. außergerichtlicher Einigungsversuch
2. gerichtlicher Einigungsversuch 
3. Insolvenzverfahren mit 6-jähriger „Wohlverhaltensphase“
4. Restschuldbefreiung

In der dritten Phase eröffnet das Gericht das Verbraucherinsolvenzver-
fahren, wenn die Verfahrenskosten gedeckt sind. Dafür kann die Stun-
dung der Verfahrenskosten beantragt werden. Die Eröffnung des Ver-
fahrens wird in der Zeitung mit Datum und Uhrzeit veröffentlicht und
das Gericht setzt einen Treuhänder ein. Dieser verwaltet jetzt sämtli-
ches pfändbare Vermögen des Schuldners.
Ab Insolvenzeröffnung beginnt die 6-jährige Wohlverhaltensphase für
den Schuldner. Alles Einkommen, das über den Pfändungsgrenzen liegt,
muss der Schuldner dem Treuhänder übergeben. Der verteilt die Beträ-
ge nach festgelegten Quoten unter den Gläubigern. Der Schuldner darf
keine direkten Zahlungen an Gläubiger leisten, andernfalls kann das In-
solvenzverfahren eingestellt werden. Ein neues gerichtliches Insol-
venzverfahren ist erst nach 10 Jahren wieder möglich.
Sonstiger Vermögenszuwachs (z. B. Erbschaft) oder die Änderung von
persönlichen Verhältnissen muss unaufgefordert mitgeteilt werden.
Der Schuldner muss zudem eine angemessene Erwerbstätigkeit ausü-
ben oder sich um eine Anstellung bemühen. Zumutbare Arbeit darf er
nicht ablehnen. Die am Verfahren beteiligten Gläubiger dürfen während
der Wohlverhaltensphase keine Pfändungen betreiben! 

Macht der Schuldner während dieser sechs Jahre neue Schulden, kön-
nen die neuen Gläubiger, die nicht Teil des laufenden Verfahrens sind,
Pfändungen versuchen. Rein rechtlich „darf“ man also neue Schulden
machen. 
Hat der Schuldner im Verlauf der sechs Jahre Wohlverhaltensphase alle
Bedingungen erfüllt, kann er beim Insolvenzgericht nun in der vierten
Phase die Restschuldbefreiung beantragen. Die Insolvenzordnung
nennt jedoch Gründe, wann die Befreiung verweigert werden kann, z. B.
falsche Angaben beim Antrag auf Verfahrenseröffnung oder zu hohe
Neuverschuldung. 

Erlässt das Gericht die Restschulden, erlöschen die noch offenen For-
derungen der beteiligten Gläubiger. Dies gilt auch für Steuerschulden.
Ausgenommen sind dagegen z. B. Geldstrafen oder Schmerzensgeld-
zahlung. Die Restschuldbefreiung gilt auch nicht für neue Schulden. Hat
der Schuldner neue Schulden gemacht, kann er erst nach 10 Jahren ei-
ne neue Privatinsolvenz einleiten.

MARINA HAßELBUSCH, JURISTIN

PRIVATINSOLVENZ: WIE GEHT DAS?
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Hälfte des Mitgliedsbeitrages
für den Sportverein. Sie machen
Weihnachtsaktionen, sie bera-
ten Familien, ihr Familiencafe
wird immer mehr zur Anlauf-
stelle, sie helfen, wo sie können.
Aber die Kinderschützer in
Stuttgart wissen, dass das alles
nur ein Tropfen auf dem heißen
Stein ist, man müsste noch so
viel mehr tun...
Uwe Bodmer hat Frau M., die
attraktive, zierliche, tapfere,
überschuldete, arbeitslose Mut-
ter, erst bei diesem Gespräch
kennen gelernt. Er kann nicht

glauben, dass kein Arbeitgeber
sie haben will, denn die jugend-
lich wirkende Frau ist sehr ge-
pflegt, spricht fast akzentfrei
Deutsch, tritt freundlich und
kompetent auf. In ihrer früheren
Heimat war sie Sekretärin. „Da
muss man doch was machen
können“, sagt Uwe Bodmer
plötzlich zu ihr. „Wollen wir uns
mal zusammensetzen, Ihre Be-
werbungsunterlagen durch-
schauen und sehen, was Sie alles
können?“ In solchen Fragen ist
der Dipl. Ingenieur ohnehin be-
wandert, er engagiert sich näm-

lich auch ehrenamtlich in einer
anderen Initiative für Langzeit-
arbeitslose. Frau M. schaut ihn
an, man sieht, wie Hoffnung in
ihr aufkeimt. „Ja“, sagt sie da,
„sehr, sehr gern!“ Hier endet die
Zuständigkeit von Herrn Fonta-
nive, dem Schuldnerberater, und
Herr Bodmer übernimmt. Beim
Herausgehen ist noch zu hören,
wie er sich mit Frau M. in ein
ernstes Gespräch darüber ver-
wickelt, ob sie es wohl wagen
darf, ihrem ältesten Sohn, der
jetzt Zivildienst macht und ein
schmales Salär erhält, ein wenig

Kostgeld abzuverlangen. Sie
möchte das lieber nicht, denn
der Junge habe so lange viel zu
viel entbehrt. „Doch“, sagt Herr
Bodmer energisch, „und das wä-
re auch kein Almosen von ihm
an Sie, sondern in den Augen Ih-
res Sohnes vielleicht sogar ein
stolzer Beitrag zum Lebensun-
terhalt.“ 
Wie diese Entscheidung ausging,
war nicht mehr zu erfahren.
Aber sie hat auch mit Stolz und
Scham zu tun, wie vieles eben,
wenn es um Armut geht. ♦

www.kinderschutzbund-stuttgart.de

KSA1.08 XPR6  29.01.2008  16:43  Seite 22


